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Stauwasser erwarten lassen. Die Unterkante 
der Kellersohle muss mindestens 300 mm 
über dem nach Möglichkeit langjährig ermit
telten Bemessungswasserstand liegen. 
Weiterhin sind in der DIN 18 1956 die An
forderungen an die zulässigen Bauwerksab
dichtungen beschrieben. Zur Ausführung 
von Anschlüssen an Durchdringungen 
(Rohrdurchführungen) beim Lastfall gemäß 
DIN 18 1956 heißt es in der DIN 18 1959, 
Abschnitt 6.1.3: Anschlüsse an Einbauteile 
sind mit Los- und Festflanschkonstruktio-
nen auszuführen. Bei kunststoffmodifizier-
ten Bitumendickbeschichtungen sind im 
Bereich der Los-/Festflanschkonstruktio-
nen vorgefertigte Einbauteile z. B. aus bitu-
menverträglichen Kunststoffdichtungsbah-
nen nach Tabelle 5 von DIN 18 195-2: 
2000-08 zu verwenden, die im Anschluss-
bereich zur kunststoffmodifizierten Bitu-
mendickbeschichtung eine Vlies- oder Ge-
webekaschierung zum Einbetten in die 
kunststoffmodifizierte Bitumendickbe-
schichtung besitzen, im Klemmbereich 
aber unkaschiert sind. Die Regelmaße für 
Los und Festflanschkonstruktionen für 
drückendes Wasser sind in der Tabelle 1 der 
DIN 18 1959 enthalten.
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Rohrdurchführungen bei  
wasserundurchlässigem Beton

Hinsichtlich Bauwerksdurchdringungen bei 
wasserundurchlässigem Beton gibt es in Nor
men bzw. Richtlinien keine klaren Festlegun
gen. Rohrdurchführungen durch Wände und 
Sohlplatten aus wasserundurchlässigem Be
ton (weiße Wanne) sollten grundsätzlich nur 
rechtwinklig ausgeführt werden. Gusseiser
ne Rohre mit Mauerflansch eignen sich hier
zu besonders gut. Mantelrohre oder Kern
bohrungen mit Dichteinsatz sind die häufig
sten Alternativlösungen. In der Praxis ist es 
üblich, bei Rohrdurchführungen mit Mauer
flansch mit einer Flanschbreite von 60 mm 
zu arbeiten. Bei einer maximal zulässigen 
Wassereindringtiefe des WUBetons von 
50 mm sollte der Flansch aus Sicherheits
gründen mindestens 100 mm tief von außen 
gesehen in der Wand bzw. der Bodenplatte 
sitzen.

Bereits bei der Planung der Entwässe
rungsanlage sollte die jeweilige Ab
dichtungsart der Gebäudeteile beim 

Architekten erfragt und die erforderlichen 
Rohrdurchführungen im Leistungsverzeichnis 

erfasst werden. Eine genaue Koordination 
zwischen Architekt, Fachplaner und Hand
werker ist bei der Planung und Ausführung 
von Rohrdurchführungen von entschei
dender Bedeutung. Bei industriell gefertigten 
Rohrdurchführungen muss streng nach den 
Planungs und Montageanweisungen der 
Hersteller vorgegangen werden. Zusätzlich 
sind die Verarbeitungsanleitungen der Be
schichtungs bzw. der Dichtungsbahnherstel
ler zu beachten.

❯ Dachentwässerung ❮

Berechnungsregenspende in 
DIN 1986-100 geändert
In der gültigen DIN 1986100 ist in Abschnitt 
9.3.3 die Jährlichkeit des Berechnungsregens 
für die Niederschlagsflächen mit einmal in 
zwei Jahren festgelegt. Hierbei wurde bisher 
nicht zwischen Dachflächen und anderen be
festigten Flächen des Grundstückes unter
schieden. Nach dem seit Ende 2005 vorlie
genden neuen Atlas für koordinierte Stark
niederschlagsRegionalisierungsAuswer
tungen (Kostra 2000) verringern sich die 
Berechnungsregenspenden gegenüber der 
Atlasausgabe 1997 für das zweijährige Regen
ereignis um ca. 20 %. Dies geschieht auf 
Grund einer Anpassung der Extrapolation 
von Starkniederschlägen für die Dauer D < 15 
Minuten durch Modifizierung des Parameter
ausgleiches. Das erscheint insbesondere für 
die Niederschlagswasserableitung von Flach
dächern kritisch. Der Arbeitsausschuss „Ent
wässerungsanlagen für Gebäude und Grund
stücke“ legt bei der Überarbeitung der DIN 

1986100 daher folgende zusätzliche Rege
lung für die Anwendung der Berechnungsre
genspenden fest:
„Die Jährlichkeit des Berechnungsregens 
für die Entwässerung von Dachflächen muss 
mindestens einmal in fünf Jahren (T = 5) be-
tragen.“ Diese Regelung wird aus Sicher
heitserwägungen notwendig und gilt für alle 
Dachflächen, unabhängig von der Dachnei
gung und Konstruktion. Die Anwendung er
gänzt damit DIN 1986100. Die Werte der 
Berechnungsregenspenden www.itwh.de/ 
S_kostradach.htm können für jeden Orts
punkt aus KostraDWD 2000 entnommen 
werden. Die Wahl des Ortspunktes kann 
nach Namen oder Koordinaten (GaussKrü
ger oder geodätische) erfolgen. Für den an
gegebenen Ortspunkt wird das zugehörige 
Rasterfeld ermittelt. Bei Angabe von Ortsna
men werden die Koordinaten des Zentrums 
verwendet. Für jedes Rasterfeld werden Be
reiche von statistischen Niederschlagshöhen 
für jede Kombination von Regendauer (D) 
und Jährlichkeit (T) bereitgestellt. Für die Be
messung von Grundstücksentwässerungsan
lagen sind die Werte an der oberen Bereichs

grenze zu verwenden. Die überarbeitete Fas
sung von DIN 1986100 wird dieses 
 festlegen.


